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1. Aufgabenstellung 
Im vorliegenden Grundsatzpapier ist die Umsetzung des Projekts 
„Studium—Leistung—Sport“ (SLS)
an der Universität Wien in Kooperation mit den 35 Studienprogrammleitungen skizziert.
Problemstellung: Studierende, die versuchen, Hochleistungssport und Studium simultan zu bewältigen, sind im Regelfall mit einer Vielzahl an formalen und strukturellen Problemen (Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht, Prüfungsorganisation etc.) konfrontiert. Das vorliegende Programm zielt darauf ab, den Studierenden (im Rahmen der gegebenen Ressourcen) Unterstützungen zu bieten und Probleme, die sich aus der „Doppelgleisigkeit“ ergeben, zu minimieren, um so die Anforderung des Hochleistungssports mit jenen eines erfolgreichen Studiums effizient abgleichen zu können.
2. Struktur– und Ablaufplan 
Die folgenden Ausführungen beinhalten einen operativen Ablaufplan des zur Diskussion stehenden Programms. 
· Das Programm zur Unterstützung von studentischen Leistungssportler(inne)n trägt den Titel „Studium—Leistung—Sport“ („SLS“). 
· Die Zulassung zu dem Programm „SLS“ ist an bestimmte formale Voraussetzungen und inhaltliche Kriterien gebunden, die folgende Aspekte umfassen: 
Formale Kriterien: 
Am Programm teilnahmeberechtigt sind ausschließlich ordentlich Studierende der Universität Wien. 
Der/die Studierende, der/die in das Programm aufgenommen werden möchte, stellt am Beginn des Studienjahres einen schriftlichen Antrag mit entsprechenden Unterlagen um Aufnahme in das Programm (Formular, elektronischer Zugang ist zu entwickeln). 
Inhaltliche Kriterien: 
Dem Antrag um Aufnahme in das Programm ist eine Bestätigung über den Leistungserfolg im Sport (Sporthilfe- Einstufung Leistungsklassen 1.1 bis 1.5; siehe Anhang) beizufügen. Der Verein KADA (KArriere DAnach; http://www.sportmitperspektive.at – gefördert vom Sportministerium und dem Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) – unterstützt Studierende ggf. bei Besorgung der erforderlichen Unterlagen.







3. Procedere für WS 2011 

· Die Anmeldung zum Programm „SLS“ erfolgt beim Student Point und muss bis 15.September 2011 (für das Wintersemester) bzw. 1. November 2011 (für das Sommersemester) erfolgen, um das notwendige Procedere zeitgerecht (für das folgende Semester) abschließen zu können. 
· Student Point überprüft die Formalia (Name, Matrikelnummer usw.) und legt ein entsprechendes Datenblatt an. Im Anschluss daran wird das Ansuchen mit den Unterlagen an eine Koordinierungsstelle der SPL 35 weitergeleitet. 
· Der Verein KADA übernimmt die Aufgabe, das Ansuchen entsprechend der inhaltlichen Kriterien (fristengerecht) zu prüfen. Der Verein KADA informiert die SPL 35 über das Ergebnis der Überprüfung. 
· Danach erfolgt die Feststellung der Berechtigung, am Förderprogramm teilzunehmen, durch die Studienprogrammleitung des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport (SPL 35).
· Die Unterstützungsleistungen werden in einem individuellen Unterstützungsplan festgelegt, der in Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und der/den zuständigen Studienprogrammleitung/en erstellt wird. Dabei sind in Rücksichtnahme auf die Terminplanung (Trainingslager, Wettkämpfe etc.) jene Unterstützungsleistungen (z. B. individuelle Prüfungsterminisierung, Frequenzermäßigungen bei Lehrveranstaltungen mit Frequenzpflicht wie SE, PS, UE, VU, …) festzulegen, die im Sinne der Zielsetzung des „SLS“- Programms angezeigt erscheinen.  Der Unterstützungsplan wird von der/den zuständigen Studienprogrammleitung/en schriftlich in Form eines kurzen Protokolls festgehalten. Dieses Protokoll dient der Kontrolle der Umsetzung des vorgesehenen Unterstützungsplans. Zur Erstellung des Unterstützungsplans ist die Beibringung entsprechender Dokumente durch den/die Studierenden erforderlich.
· Die Umsetzung des Unterstützungsplanes erfolgt durch Koordination zwischen dem/ der Studierenden und den einzelnen Lehrveranstaltungsleiter/innen, wobei der jeweils aktuelle Unterstützungsplan den LV-Leiter/innen als Basis vorzuweisen ist.
· Ergänzungsprüfungen für sportwissenschaftliche Studiengänge werden anerkannt, wenn sie an den Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg oder Wien bestanden wurden.
· Die Möglichkeit, am Programm „SLS“ teilzunehmen, gilt für ein Studienjahr. 
Bei einem Ansuchen um Verlängerung des „SLS“- Programms durch die Studierenden übernimmt der Verein KADA die Aufgabe, festzustellen, ob die Voraussetzungen, die für die Teilnahme am Programm notwendig sind, auch aktuell vorliegen. Danach erfolgt die Feststellung der Berechtigung, am Förderprogramm weiterhin teilzunehmen, erneut durch die Studienprogrammleitung des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport (SPL 35).
· Im Fall einer Verletzung (nicht Karriereende) bleibt die Teilnahme am Projekt aufrecht.
· Sportler beider Geschlechter sind grundsätzlich gleich zu behandeln. 
· Wird der/die Studierende des Dopings überführt oder macht sich anderer schwerer unsportlicher Vergehen schuldig (vgl. Fairplay-Codex), verliert er/sie das Recht, am Programm weiter teilzunehmen.

Zusammenfassend sei festgehalten: 


Die Unterstützung der Spitzensportler/innen konzentriert sich vorrangig auf die organisatorische Umsetzung und das Coaching, nicht auf die inhaltliche Qualität der Studienleistungen und deren Feststellung. 
Weiters ist hervorzuheben, dass die Unterstützung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Studierenden erfolgen soll. 
Jene Spitzensportler/innen, die an dem Programm teilnehmen, sollten durch Mentoring und Tutorien (spezielle Studienassistent/innen) inhaltlich/organisatorisch unterstützt werden. Um dies realisieren zu können, werden Verhandlungen mit außeruniversitären Institutionen aufgenommen (insbesondere KADA).
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EINSTUFUNGSKRITERIEN

Es werden nur solche Leistungen zur Beurteilung herangezogen, die sich auf die abgelaufene
Saison beziehen. Vier Ergebnisse bei internationalen GroBsportveranstaltungen (IGS) kénnen fir
die Einstufung bertcksichtigt werden.

1. OLYMPISCHE DISZIPLINEN

A - Leistung

Olympische Spiele erstes Flunftel, maximal 12. Platz
Weltmeisterschaften erstes Funftel, maximal 12. Platz
Europameisterschaften erstes Sechstel, maximal 10. Platz
IGS erstes Sechstel, maximal 8 Platz
Staffel oder Team 1. bis 3. Platz OS, WM und EM

B — Leistung

Olympische Spiele erstes Drittel, maximal 20. Platz
Weltmeisterschaften erstes Drittel, maximal 20. Platz
Europameisterschaften erstes Viertel, maximal 15. Platz
IGS erstes Viertel, maximal 12. Platz

Gesamtweltcup / Weltrangliste 1. bis 10. Platz

1.1 Weltklasse:
e eine A-Leistung und eine B-Leistung oder
o Platz 1 - 3 bei Olympischen Spielen
o Platz 1 - 3 bei Weltmeisterschaften
o Platz 1 - 3 bei Europameisterschaften

1.2 Leistungsklasse:
o zweil B-Leistungen oder eine A-Leistung

1.3 Nachwuchs:
Flr die Sportarten Golf, Tennis und Ski / Alpin gelten folgende Alterskriterien:

Tennis: Madchen bis 16 Jahre, Burschen bis 18 Jahre
Golf: Madchen und Burschen bis 18 Jahren
Ski / Alpin: Madchen und Burschen bis 20 Jahre

Alle weiteren Sportarten werden wie folgt eingestuft:

A - Leistung

Olympische Spiele erstes Funftel, maximal 12. Platz
Nachwuchs-WM erstes Funftel, maximal. 12. Platz
Nachwuchs-EM erstes Sechstel, maximal 10. Platz
EYOF erstes Sechstel, maximal 10. Platz
B - Leistung

Olympische Spiele erstes Drittel, maximal 20. Platz
Nachwuchs-WM erstes Drittel, maximal 20. Platz
Nachwuchs-EM erstes Viertel, maximal 15. Platz
EYOF erstes Viertel, maximal 15. Platz
Nachwuchs - Weltcup / Weltrangliste 1. bis 10. Platz

€ 150,- monatlich

e eine A-Leistung und eine B-Leistung oder
o Platz 1 - 3 bei der Nachwuchs-WM
o Platz 1 - 3 bei der Nachwuchs-EM

€ 75,- monatlich
e zwei B-Leistungen oder eine A-Leistung
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1.4 Sonderklasse:
o wenn Leistungskriterien nur knapp verfehlt werden
e wenn aus anderen wichtigen Grinden (zB Verletzung, Krankheit) die Teilnahme an
Titelkampfen nicht oder nur eingeschrankt moglich war
e wenn eine positive Perspektive flr die sportliche Zukunft gegeben ist

1.5 Frau im Spitzensport:
kann bei der Erflllung folgender Kriterien gewahrt werden:

e wenn Athletinnen nicht bei einer der Institutionen ,Sport im Heer", , BMF"
(Bundesministerium far Finanzen) oder ,BM.1." (Bundesministerium flr Inneres) sozial
abgesichert sind

e wenn Aktive in den Kategorien ,Welt- oder Leistungsklasse" eingestuft werden

e Athletinnen nicht olympischer Disziplinen kdnnen die Forderung beantragen, wenn sie in der
abgelaufenen Saison den Gewinn von zumindest einer Goldmedaille bei einer Welt- oder
Europameisterschaft vorweisen kénnen

e der Antrag muss gleichzeitig mit dem Antrag auf Individualférderung erfolgen

2. NICHT OLYMPISCHE DISZIPLINEN

werden ausschlieBlich in der Kategorie ,Sonderklasse" eingestuft, wobei die maximale Forderhothe
€ 150,- monatlich betragt.

A - Leistung

Weltmeisterschaften (AK) Goldmedaille
Europameisterschaften (AK) Goldmedaille

Nachwuchs (WM / EM) Goldmedaille
Gesamtweltcup / Weltrangliste 1. Platz

B — Leistung

Weltmeisterschaften (AK) Silber- oder Bronzemedaille
Europameisterschaften (AK) Silber- oder Bronzemedaille
Nachwuchs (WM / EM) 2. oder 3. Platz

Gesamtweltcup / Weltrangliste 2. oder 3. Platz

€ 150,- monatlich
o eine A-Leistung

€ 75,- monatlich
o eine B-Leistung

B AKTIONS- UND PROJEKTFORDERUNG

Grundsatzlich kdnnen alle geférderten Athleten tber deren Fachverband um Aktions- und/oder
Projektféorderung ansuchen.

Der Antrag bedarf der Schriftform und muss im Vorhinein (vor dem Eintritt des Ereignisses wie zB
Trainingslager, etc.) gestellt werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewédhrung einer
Forderung.

Das Ansuchen kann jederzeit gestellt werden. Der Antragsteller wird schriftlich benachrichtigt.
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Aligemeine Einstufungsrichtlinien der Osterreichischen Sporthilfe

Die Osterreichische Sporthilfe (OSH) wurde im Jahre 1972 als gemeinniitziger Verein mit dem Ziel
gegrundet, osterreichische Spitzensportler bestmdglich zu férdern.

Gerade im Sport zeigt sich die direkte Messbarkeit der Leistung.

Durch die Orientierung am Leistungsgedanken einerseits und die Berlicksichtigung des sozialen
Umfeldes andererseits kénnen wir den Sportlern bei ihren MaBnahmen zur Optimierung ihrer
Hochstleistungen helfen.

Begriffe wie ,Athlet", ,Sportler" oder ,Aktive" beziehen sich explizit auf beide Geschlechter und
sollen den Textfluss gewahrleisten sowie die Lesbarkeit erhéhen.

AK bezeichnet die Allgemeine Klasse
NW steht fUr die jeweilige Nachwuchsklasse (U23, U21, U19, etc.)
A INDIVIDUALFORDERUNG

1. Antragsberechtigt sind Sportler mit 6sterreichischer Staatsbiirgerschaft.
Der Fachverband des Antragstellers muss ordentliches Mitglied der Bundessportorganisation
(BSO) sein.

2. Die Forderung wird ausschlieBlich Einzelpersonen gewihrt.
Voraussetzung ist die Erfullung der von der OSH vorgegebenen Kriterien, ein Antrag des
Athleten UND die Bestdtigung der Leistungen durch den jeweiligen Fachverband. Die FOorderung
gelangt ausschlieBlich als Aufwandsentschadigung fiir erhéhte Ausgaben, welche durch die
Ausubung des Leistungssports entstehen, zur Auszahlung. Ein Rechtsanspruch auf die
Gewahrung einer Férderung ist ausdricklich nicht gegeben.

3. Unterschieden werden ,,olympische™ und ,,nicht olympische" sowie Sommer- und
Wintersportarten.

Auf Basis der Einstufungskriterien erfolgt die Férderung in folgenden Kategorien:

W - Weltklasse € 440,- monatlich
L - Leistungsklasse € 220,- monatlich
S - Sonderklasse € 75,- oder € 150,- monatlich
N - Nachwuchsklasse (Welt- oder Leistungsklasse) € 75,- oder € 150,- monatlich
F - Frau im Spitzensport € 365,- monatlich

4. Die Einstufungen erfolgen jeweils am Ende der Saison.
Die Evaluierungskommission, bestehend aus Mitgliedern der OSH, des OOC, Sport im Heer, des
zustandigen Ministeriums flr Sport sowie der BSO, stuft die erbrachten Leistungen laut den
Einstufungskriterien ein.
Der Forderzeitraum ist vom 1. Jéanner bis 31. Dezember (Sommer) sowie 1. Juli bis 30. Juni
(Winter) des darauf folgenden Jahres.

5. Veranstaltungen wie Universiaden, Studenten- oder Militirweltmeisterschaften sowie
Staatsmeisterschaften sind fiir die Einstufung ausdriicklich ausgeschlossen.

6. Der Antrag fur die Individualférderung ist vom Athleten - ausschlieBlich online - im Sporthilfe
Extranet zu stellen . (www.extranet.sporthilfe.at).

Dieser muss rechtzeitig bei der OSH eintreffen.
Zu spat eingegangene Antrage kénnen nicht beriicksichtigt werden.

Sommersportler beantragen bis 30. Oktober, Wintersportler bis 30. April.
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10.

11.

12.

Bei einer langer andauernden Verletzung oder Krankheit ist der Aktive verpflichtet, ein
arztliches Attest vorzulegen. Die gewahrten Férderungsbetrage bleiben bis zum Ende der
Forderperiode zu 100% erhalten.

Die Forderung endet mit Beendigung der sportlichen Laufbahn oder der Nichterftllung der
Kriterien. )
Das Karriereende ist der OSH umgehend mitzuteilen.

Im Falle eines Vorliegens eines rechtskraftig nachgewiesenen Dopingvergehens ist der
betroffene Sportler auf Lebzeiten von der Moglichkeit jeglicher Forderung durch die
Osterreichische Sporthilfe ausgeschlossen.

Far den Fall, als der Sportler eines Dopingvergehens beschuldigt wird, werden samtliche
Fordermittel bis zur rechtskraftigen Beendigung des Dopingverfahrens eingefroren und nicht
ausbezahlt.

Bei Vorliegen eines rechtskraftigen Dopingvergehens hat der Sportler samtliche, von der
Osterreichischen Sporthilfe ab dem Zeitpunkt der ersten positiven Dopingprobe oder einer
Dopingsperre durch die NADA, bezogenen Férdergelder rickwirkend an die Osterreichische
Sporthilfe zurlick zu bezahlen.

Die Uberweisung der Eérderbeitrdge erfolgt monatlich im nachhinein.

Der Athlet erklart sich bereit, mindestens funf Mal pro Jahr, MaBnahmen zur
Offentlichkeitsarbeit zu unterstitzen, welche in Absprache mit der OSH erfolgen.

Der Geférderte erklart sich weiters bereit, fir zusatzliche Aktivitaten der OSH zur Verfligung zu
stehen, sofern es keine Uberschneidungen mit Veranstaltungen seines Fachverbandes oder
seiner Sponsoren gibt.

Der OSH entstehen mit der gegenstandlichen Férderung keine dariuber hinaus gehenden
Verpflichtungen. Die Veranlagung der Forderung zur Steuererklarung obliegt ausschlieBlich dem
geforderten Sportler.

Richtlinien der Osterreichischen Sporthilfe - giltig ab Wintereinstufung Mai 2010
Seite 2




image5.jpeg
SPOrt.
Tilnscience




